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BAUREGLEMENT BISHER
Genehmigungsexemplar vom 18. März 2014

Art. 11 Zone mit Planungspflicht (ZPP)

4 ZPP C «Zäzibach»
a. Zweck 

Die ZPP Zäzibach bezweckt die Erstellung einer Wohnüberbauung und das Freihal-
ten des Zäzibachs inklusive des Hangbereichs. Die Überbauung zeichnet sich durch 
eine hohe Wohn- und Aussenraumqualität sowie durch gut gestaltete Siedlungsrän-
der aus.

b. Art und Mass der Nutzung 
Es sind Wohnnutzungen zugelassen. Im Bereich der Kantonsstrasse sind innerhalb 
einer Bautiefe von 30.00 m zudem Mischnutzungen gemäss Art. 3 GBR (Wohn-, Ge-
werbe- und Bürobauten) zulässig. 
Im Minimum ist eine Bruttogeschossfläche von 4’000 m2 und im Maximum eine sol-
che von 5’750 m2 zu realisieren. 
Basierend auf einem Gesamtkonzept sind unter berücksichtigung der Gestaltungs-
grundsätze mit bereichsweise / sektorweise einheitlicher Dachgestaltung die fol-
genden Gebäude- und Dachformen zulässig:

 - Es sind 3-geschossige Hauptbauten mit Flachdach zugelassen. Die talseitigen 
Fassaden sind max. 3-geschossig und die hangseitigen 2-geschossig. Die maxi-
male talseitige Gebäudehöhe beträgt 9.00 m. Flachdächer sind nicht begehbar 
und extensiv zu begrünen. Attikageschosse und Dachaufbauten wie 
Dachflächenfenster, Lukarnen usw. sind nicht zugelassen.
 - Es sind 3-geschossige Hauptbauten mit Satteldächern mit einer Neigung 
zwischen 5° und 20° zulässig. Die talseitigen Fassaden sind max. 3-geschossig 
und die hangseitigen 2-geschossig. Die maximale talseitige Gebäudehöhe be-
trägt 9.00 m. Pultdächer sind nicht zugelassen. Bei Dächern mit einer Neigung 
zwischen 5° und 20° ist die Firstrichtung quer (Nord-Süd-Richtung) oder paral-
lel (Ost-West-Richtung) zum Hang zu gestalten. Dachaufbauten wie 
Dachflächenfenster, Lukarnen usw. sind nicht zugelassen.
 - Es sind 2-geschossige Hauptbauten mit Attikageschoss zugelassen. Die talseiti-
gen Fassaden sind max. 2-geschossig und die hangseitigen 1-geschossig. Die 
maximale talseitige Gebäudehöhe beträgt 7.00 m. Das Attikageschoss kann auf 
der Hangseite direkt auf die darunterliegende Fassade gebaut werden.

c. Gestaltungsgrundsätze 
Die gesamte Überbauung erfolgt nach einem einheitlichen gestalterischen Kon-
zept. Dieses hat die folgenden Nachweise zu erbringen:

 - Gebäudesetzungen so, dass eine gute Verzahnung mit der offenen Landschaft 
entsteht
 - einheitliche Dachgestaltung
 - einheitliches Bedachungsmaterial
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 - die Materialisierung kann pro Baukörper unterschiedlich sein
 - möglichst geringe Terrainveränderungen
 - die Böschung gegen den Zäzibach ist ökologisch aufzuwerten

Eine allfällige Etappierung erfolgt von Süden nach Norden.
d. Erschliessung 

Die Haupterschliessung erfolgt direkt ab der Bernstrasse und muss eine nördli-
che Erweiterung der ZPP Zäzibach sicherstellten. 
Die oberirdische Feinerschliessung (Fuss- und Veloverkehr, Notzufahrt) der Ge-
bäude erfolgt über etwa hangparallele Stichwege, welche im Sinne von Begeg-
nungszonen gestaltet werden. 
Ein internes Fusswegnetz verbindet das Neubaugebiet optimal mit dem Dorf und 
der direkt angrenzenden offenen Landschaft (Nord-Süd-Verbindung). 
Zudem ist eine Fuss- und Velowegverbindung sicherzustellen, welche im westli-
chen Bereich an den Weidweg (Ost-West-Verbindung) anschliesst. 
Die Parkierung erfolgt oberirdisch und/oder in Einstellhallen.

e. Bestehende Liegenschaft 
Das bestehende Wohnhaus (Parzelle 150) kann abgebrochen werden.

f. Lärmschutz 
Es gilt die Empfindlichkeitsstufe II gemäss LSV. Zur Einhaltung der Emp findlich-
keitsstuffe II müssen planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen si-
cherstellen, dass die Schallpegeldifferenz zwischen der Lärmquelle (Emissions-
pegel Lre) und den lärmempfindlichen Räumen im exponiertesten Geschoss (Im-
missionspegel Lr) mindestens 22 dBA beträgt. Die Massnahmen müssen im Bau-
bewilligungsverfahren sichergestellt werden. 
Im Bereich der Kantonsstrasse gilt innerhalb einer Bautiefe von 30.00 m die Emp-
findlichkeitsstufe III gemäss LSV. Zur Einhaltung der Empfindlichkeitsstuffe III 
müssen planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen sicherstellen, 
dass die Schallpegeldifferenz zwischen der Lärmquelle (Emissionspegel Lre) und 
den lärmempfindlichen Räumen im exponiertesten Geschoss (Immissionspegel 
Lr) mindestens 17 dBA beträgt. Die Massnahmen müssen im Baubewilligungsver-
fahren sichergestellt werden.
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BAUREGLEMENT NEU
Bestanteil der Änderung sind die mit rot gekennzeichneten Inhalte

Art. 11 Zone mit Planungspflicht (ZPP)

4 ZPP C «Zäzibach»
a. Zweck 

Die ZPP Zäzibach bezweckt die Erstellung einer Wohnüberbauung und das Freihal-
ten des Zäzibachs inklusive des Hangbereichs. Die Überbauung zeichnet sich durch 
eine hohe Wohn- und Aussenraumqualität sowie durch gut gestaltete Siedlungsrän-
der aus.

b. Art und Mass der Nutzung 
Es sind Wohnnutzungen zugelassen. Im Bereich der Kantonsstrasse sind innerhalb 
einer Bautiefe von 30.00 m zudem Mischnutzungen gemäss Art. 3 GBR (Wohn-, Ge-
werbe- und Bürobauten) zulässig. 
Im Minimum ist eine anrechenbare Geschossfläche von 4’400 m2 und im Maximum 
eine solche von 6’325 m2 zu realisieren. 
Basierend auf einem Gesamtkonzept sind unter berücksichtigung der Gestaltungs-
grundsätze mit bereichsweise / sektorweise einheitlicher Dachgestaltung die fol-
genden Gebäude- und Dachformen zulässig:

 - Es sind 3-geschossige Hauptgebäude mit Flachdach zugelassen. Die talseitigen 
Fassaden sind max. 3-geschossig und die hangseitigen 2-geschossig. Die maxi-
male talseitige Fassadenhöhe beträgt 9.50 m. Flachdächer sind nicht begehbar 
und extensiv zu begrünen. Attikageschosse und Dachaufbauten wie 
Dachflächenfenster, Lukarnen usw. sind nicht zugelassen.
 - Es sind 3-geschossige Hauptgebäude mit Satteldächern mit einer Neigung 
zwischen 5° und 20° zulässig. Die talseitigen Fassaden sind max. 3-geschossig 
und die hangseitigen 2-geschossig. Die maximale talseitige Fassadenhöhe be-
trägt 9.50 m. Pultdächer sind nicht zugelassen. Bei Dächern mit einer Neigung 
zwischen 5° und 20° ist die Firstrichtung quer (Nord-Süd-Richtung) oder paral-
lel (Ost-West-Richtung) zum Hang zu gestalten. Dachaufbauten wie 
Dachflächenfenster, Lukarnen usw. sind nicht zugelassen.
 - Es sind 2-geschossige Hauptgebäude mit Attikageschoss zugelassen. Die tal-
seitigen Fassaden sind max. 2-geschossig und die hangseitigen 1-geschossig. 
Die maximale talseitige Fassadenhöhe beträgt 7.50 m. Das Attikageschoss 
kann auf der Hangseite direkt auf die Fassade des darunter liegedenden Ges-
chosses gebaut werden.

c. Gestaltungsgrundsätze 
Die gesamte Überbauung erfolgt nach einem einheitlichen gestalterischen Kon-
zept. Dieses hat die folgenden Nachweise zu erbringen:

 - Gebäudesetzungen so, dass eine gute Verzahnung mit der offenen Landschaft 
entsteht
 - einheitliche Dachgestaltung
 - einheitliches Bedachungsmaterial
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 - die Materialisierung kann pro Baukörper unterschiedlich sein
 - möglichst geringe Terrainveränderungen
 - die Böschung gegen den Zäzibach ist ökologisch aufzuwerten

Eine allfällige Etappierung erfolgt von Süden nach Norden.
d. Erschliessung 

Die Haupterschliessung erfolgt direkt ab der Bernstrasse und muss eine nördli-
che Erweiterung der ZPP Zäzibach sicherstellten. 
Die oberirdische Feinerschliessung (Fuss- und Veloverkehr, Notzufahrt) der Ge-
bäude erfolgt über etwa hangparallele Stichwege, welche im Sinne von Begeg-
nungszonen gestaltet werden. 
Ein internes Fusswegnetz verbindet das Neubaugebiet optimal mit dem Dorf und 
der direkt angrenzenden offenen Landschaft (Nord-Süd-Verbindung). 
Zudem ist eine Fuss- und Velowegverbindung sicherzustellen, welche im westli-
chen Bereich an den Weidweg (Ost-West-Verbindung) anschliesst. 
Die Parkierung erfolgt oberirdisch und/oder in Einstellhallen.

e. Bestehende Liegenschaft 
Das bestehende Wohnhaus (Parzelle 150) kann abgebrochen werden.

f. Lärmschutz 
Es gilt die Empfindlichkeitsstufe II gemäss LSV. Zur Einhaltung der Empfindlich-
keitsstuffe II müssen planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen si-
cherstellen, dass die Schallpegeldifferenz zwischen der Lärmquelle (Emissions-
pegel Lre) und den lärmempfindlichen Räumen im exponiertesten Geschoss (Im-
missionspegel Lr) mindestens 22 dBA beträgt. Die Massnahmen müssen im Bau-
bewilligungsverfahren sichergestellt werden. 
Im Bereich der Kantonsstrasse gilt innerhalb einer Bautiefe von 30.00 m die Emp-
findlichkeitsstufe III gemäss LSV. Zur Einhaltung der Empfindlichkeitsstuffe III 
müssen planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen sicherstellen, 
dass die Schallpegeldifferenz zwischen der Lärmquelle (Emissionspegel Lre) und 
den lärmempfindlichen Räumen im exponiertesten Geschoss (Immissionspegel 
Lr) mindestens 17 dBA beträgt. Die Massnahmen müssen im Baubewilligungsver-
fahren sichergestellt werden.
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